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Bekanntmachung

der Neufassung des Landesplanungsgesetzes
Vom 28. November 1979

Aufgrund des Artikels V des Gesetzes zur Anderung des
Landesplanungsgesetzes vom 20. November 1979 (GV. NW.
S. 730) wird nachstehend der Wortlaut des Landespla-
nungsgesetzes in der vom 24. November 1979 an geltenden
Fassung unter Beriicksichtigung der Anderungen durch

Artikel I des Gesetzes zur Anderung des Landesplanungs-
gesetzes vom 30. Mai 1972 (GV. NW. S, 141),

Artikel I des Gesetzes zur Anderung des Landesplanungs-
gesetzes vom 8. April 1975 (GV. NW. S. 294),

Artikel I des Gesetzes zur Anderung des Landesplanungs-
gesetzes vom 7. Dezember 1976 (GV. NW. S. 416),

Artikel I des Gesetzes zur Anderung des Landesplanungs-
gesetzes vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 730}

bekanntgemacht.
Diisseldorf, den 28. November 1979

Der Ministerprasident
Johannes Rau

Landesplanungsgesetz (LPIG)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. November 1979
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Abschnitt I

Aufgabe und Organisation
der Landesplanung

§1
Allgemeine Aufgabe
der Landesplanung

(1) Aufgabe der Landesplanung ist die {ibergeordnete,
uberértliche und zusammenfassende Planung fiir eine den
Grundsédtzen der Raumordnung entsprechende Landes-
entwicklung.

(2) Die Landesplanung soll die Landesentwicklung in
der Weise beeinflussen, dal unerwiinschte Entwicklungen
verhindert und erwiinschte Entwicklungen ermoglicht
und gefordert werden.

(3) Die Landesplanung im Lande und im Regierungsbe-
zirk ist nach néherer Bestimmung dieses Gesetzes eine
gemeinschaftliche Aufgabe von Staat und Selbstverwal-
tung.

§2

Landesplanungsbehérde

Die fiir die Raumordnung und Landesplanung zusténdi-
ge oberste Landesbehidrde (Landesplanungsbehérde) hat

1. das Landesentwicklungsprogramm und die Landesent-
wicklungspléane nach Mafigabe dieses Gesetzes zu erar-
beiten;

2. darauf hinzuwirken, daf3 bei allen raumbedeutsamen
Planungen und Mafinahmen von tberértlicher Bedeu-
tung, einschlieBllich des Einsatzes raumwirksamer In-
vestitionen, die Grundsatze und Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung beachtet werden;

3. auf eine Abstimmung der raumbedeutsamen Planun-
gen und Mafinahmen angrenzender Lénder und Staa-
ten, soweit sie sich auf die Raumordnung im Lande
Nordrhein-Westfalen auswirken kénnen, hinzuwirken;

4. bei der Erarbeitung von Gebietsentwicklungspléanen
liber Meinungsverschiedenheiten zwischen den Be-
zirksplanungsraten sowie zwischen den Bezirkspla-
nungsriten, den Bezirksplanungsbehérden und den von
ihnen zu beteiligenden Stellen im Einvernehmen mit
den fachlich zustdndigen Landesministern zu entschei-
den;

5. bei der Erarbeitung der Braunkohlenplane iber Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen dem Braunkohlen-
ausschufl, den Bezirksplanungsriten, den Bezirkspla-
nungsbehdrden und den von ihnen zu beteiligenden
Stellen im Einvernehmen mit den fachlich zustdndigen
Landesministern zu entscheiden.

§3
Bezirksplanungsbehdrde

(1) Zusténdige Behorde fiir die Landesplanung im Re-
gierungsbezirk (Bezirksplanungsbehtrde) ist der Regie-
rungsprisident.
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(2) Die Bezirksplanungsbehorde hat nach MaBgabe die-
ses Gesetzes bei der Erarbeitung und Aufstellung der Ge-
bietsentwicklungsplédne mitzuwirken. Sie hat dafiir zu sor-
gen, daf} die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
bei behordlichen Mafinahmen und bei solchen Planungen
und Vorhaben, die fiir die raumliche Gestaltung des Be-
zirks von Bedeutung sind, beachtet werden.

§4
Planungsaufsicht im Kreis

Der Oberkreisdirektor als untere staatliche Verwal-
tungsbehdrde hat dafiir zu sorgen, daB die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung bei behordlichen MaR-
nahmen, bei Planungen und Vorhaben im Kreise beachtet
werden.

§5

Bezirksplanungsrat

(1) Bei den Regierungsprésidenten werden Bezirkspla-
nungsrate errichtet.

(2) Die Mitglieder der Bezirksplanungsrite werden
durch die Vertretungen der kreisfreien Stiadte und Kreise
gewidhlt (Absétze 3 und 4) und aus Reservelisten {Absatz
7) berufen. Der Berechnung der Sitzverteilung in den Be-
zirksplanungsriaten werden die Gemeindewahlergebnisse
in den kreisfreien Stddten und in den kreisangehérigen
Gemeinden zugrunde gelegt.

(3) Es wihlen:

1. die kreisfreien Stadte mit einer Bevblkerungszahl

bis zu 250000 je 1 Mitglied,

tiber 250000 bis 500000 je 2 Mitglieder,
uber 500000 bis 750 000 je 3 Mitglieder,
tuber 750000 je 4 Mitglieder

des Bezirksplanungsrates;

2. die Kreise fiir die kreisangehérigen Gemeinden des
Kreises insgesamt soviel Mitglieder des Bezirkspla-
nungsrates, wie sich nach der Berechnung nach Num-
mer 1 fiir kreisfreie Stadte ergeben wiirden.

Ist fiir die kreisangehérigen Gemeinden eines Kreises
mehr als ein Mitglied des Bezirksplanungsrates zu wah-
len, so muf3 mindestens ein Mitglied der Gruppe der Ge-
meinden bis zu 25000 Einwohnern und ein Mitglied der
Gruppe der Gemeinden iiber 25000 Einwohner angehéren.
Sind fiir eine kreisfreie Stadt oder fiir die kreisangehéri-
gen Gemeinden eines Kreises mehrere Mitglieder des Be-
zirksplanungsrates zu wéhlen, so gelten dafiir die Grund-
satze der Verhédltniswahl.

(4) In den Bezirksplanungsrat kénnen nur Mitglieder
der Vertretungen der Gemeinden des Regierungsbezirks
gewdhlt oder berufen werden. Jedes gewihlte Mitglied des
Bezirksplanungsrates ist derjenigen Partei oder Wihler-
gruppe anzurechnen, die es zur Wahl vorgeschlagen hat.
Bei verbundenen Wahlvorschlagen ist bei jedem Bewer-
ber anzugeben, welcher Partei oder Wahlergruppe er im
Falle seiner Wahl anzurechnen ist.

(5) Die Sitzzahl der Bezirksplanungsrite wird vom Re-
gierungsprisidenten errechnet. Sie ist die Zahl der durch
die Vertretungen der kreisfreien Stiddte und Kreise zu
wiéhlenden Mitglieder des Bezirksplanungsrates, erwei-
tert um ein Viertel dieser Zahl. Bei der Berechnung des
einen Viertels sind Bruchteile auf ganze Zahlen aufzurun-
den.

(6) Wird ein Mitglied des Bezirksplanungsrates auf-
grund eines Vorschlages einer Partei oder Wihlergruppe
gewihlt, die nicht an der Sitzverteilung nach Absatz 7 teil-
nehmen, so verringert sich die zu verteilende Sitzzahl ent-
sprechend.

(7) Die Sitze nach den Absétzen 5 und 6 werden vom Re-
gierungsprasidenten auf die Parteien und Wahlergruppen,
die in den Gemeindevertretungen des Regierungsbezirks
vertreten sind, verteilt. Hierzu werden die von den einzel-
nen Parteien und Wahlergruppen bei den Gemeindewah-
len im Regierungsbezirk erzielten giiltigen Stimmen zu-
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sammengezahlt. Es wird sodann nach dem d'Hondt'schen
Héochstzahlenverfahren errechnet, wie viele Sitze auf jede
Partei und Wahlergruppe entfallen. Die den Parteien und
Wahlergruppen noch zustehenden Sitze werden aus
Reservelisten zugeteilt, die der Bestdtigung durch die
Landesplanungsbehorde bediirfen. Die Reihenfolge der
Sitzzuteilung fiir die einzelne Partei oder Wahlergruppe
bestimmt sich nach der von ihr eingereichten Reserveli-
ste. Uber die Zuteilung des letzten Sitzes bei gleicher
Hochstzahl entscheidet das vom Regierungspréasidenten
zu ziehende Los. Hat eine Partei oder Wihlergruppe bei
der Wahl nach Absatz 3 mehr Mitglieder des Bezirkspla-
nungsrates erhalten als ihr nach der Sitzverteilung zuste-
hen, entscheidet der Regierungsprasident auf Vorschlag
der Leitung der Partei oder Wahlergruppe, wer aus dem
Bezirksplanungsrat ausscheidet; macht die Leitung der
Partei oder Wahlergruppe keinen Vorschlag, so entschei-
det das vom Regierungsprisidenten zu ziehende Los.

(8) Bei der Berechnung der Sitzverteilung und des Stim-
menanteils bleiben solche Parteien und Wahlergruppen
auBler Betracht, die bei den Gemeindewahlen nicht min-
destens fiinf vom Hundert der im Regierungsbezirk abge-
gebenen giiltigen Stimmen erreicht haben. Sie nehmen an
der Sitzverteilung (Absatz 7) nicht teil.

(9) Die Reserveliste ist von der fiir den Regierungsbe-
zirk zustdndigen Leitung der Partei oder Wahlergruppe
bis spitestens sechs Wochen nach den Gemeindewahlen
dem Regierungsprasidenten einzureichen. Der Regie-
rungsprisident hat innerhalb von zwei weiteren Wochen
die nach Absatz 7 Satz 4 erforderliche Bestédtigung der
Landesplanungsbehorde einzuholen; duBlert sich die Lan-
desplanungsbehorde innerhalb dieser Frist nicht, so gilt
die Reserveliste als bestétigt. Die Reserveliste kann im
Laufe der allgemeinen Wahlzeit ergénzt werden; die Er-
génzung bedarf der Bestdtigung durch die Landespla-
nungsbehorde.

(10) Die Mitglieder des Bezirksplanungsrates sind in-
nerhalb von zehn Wochen nach der Neuwahl der Vertre-
tungskorperschaften zu wéhlen. Der Bezirksplanungsrat
tritt spatestens innerhalb von weiteren sechs Wochen zu-
sammen. Diese Sitzung wird einberufen von dem bisheri-
gen Vorsitzenden des Bezirksplanungsrates.

(11) Die Mitglieder des Bezirksplanungsrates werden
fiir die Dauer der allgemeinen Wahlzeit der Vertretungen
der Gemeinden gewahlt oder berufen. Die Mitglieder iiben
ihr Amt nach Ablauf der Zeit, fir die sie gewahlt oder be-
rufen sind, bis zum Amtsantritt der neu gewé&hlten oder
berufenen Mitglieder weiter aus. Die Mitgliedschaft im
Bezirksplanungsrat erlischt, wenn die Voraussetzungen
fiir die Wahl oder Berufung des Mitglieds wegfallen; dies
gilt ebenfalls, wenn die Vertretung des Kreises, von dem
das Mitglied gewahlt worden ist, oder innerhalb dieses
Kreises die Vertretung einer Gemeinde neu zu wiahlen ist
oder fiir diese Vertretungen eine Wiederholungswahl im
gesamten Wahlgebiet stattfindet.

(12) Scheidet ein gewahltes Mitglied aus dem Bezirks-
planungsrat aus oder ist seine Wahl rechtsunwirksam, so
findet insoweit unverziiglich eine Ersatzwahl statt. Die
Fehlerhaftigkeit der Wahl einzelner Mitglieder beriihrt
nicht die Wirksamkeit der Wahl der iibrigen Mitglieder.
Liegt der Grund des Ausscheidens in der Person des Mit-
glieds, so steht das Vorschlagsrecht der Partei oder Wah-
lergruppe zu, der der Ausgeschiedene oder nicht rechts-
wirksam Gewaéhlte zugerechnet worden ist. Beim Aus-
scheiden eines berufenen Mitglieds riickt auf Vorschlag
der betroffenen Partei oder Wahlergruppe ein Listenbe-
werber aus der Reserveliste nach; der Vorschlag bedarf
der Bestatigung durch die Landesplanungsbehorde. Ab-
satz 7 findet entsprechende Anwendung.

(13) Finden in den Gemeinden oder Kreisen eines Re-
gierungsbezirks Wiederholungswahlen statt oder werden
im Laufe der Wahlzeit einzelne Vertretungen der Gemein-
den oder Kreise neu gewihlt, so sind die Sitze nach Ab-
satz 7 unter Beriicksichtigung der bei der Wiederholungs-
wahl oder bei der Neuwahl erzielten giiltigen Stimmen
neu zu verteilen. Werden die Grenzen eines Regierungs-
bezirks geéindert, so hat der Regierungsprasident die Sitz-
zahl und die Sitzverteilung nach den Absatzen 5 und 7 neu
zu bestimmen. Soweit Sitze neu zu verteilen sind, verlie-
ren die bisherigen Mitglieder ihren Sitz spétestens im
Zeitpunkt der Neuverteilung nach Absatz 7.
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§6
Beratende Mitglieder
des Bezirksplanungsrates

(1) Die nach § 5 gewdhlten und berufenen Mitglieder des
Bezirksplanungsrates (stimmberechtigte Mitglieder) wéh-
len fiir die Dauer ihrer Amtszeit sechs Mitglieder mit be-
ratender Befugnis (beratende Mitglieder) zum Bezirkspla-
nungsrat aus den im Regierungsbezirk zustandigen Indu-
strie- und Handelskammern, Handwerkskammern und
Landwirtschaftskammern sowie den im Regierungsbezirk
tatigen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbanden hinzu.
Die genannten Organisationen konnen dem Bezirkspla-
nungsrat Vorschlage fiir die Wahl einreichen. Die Einzel-
heiten des Wahlverfahrens sind vom Bezirksplanungsrat
in der Geschéftsordnung zu regeln.

(2) Die beratenden Mitglieder miissen im Regierungsbe-
zirk anséssig sein. Von ihnen soll die Hélfte auf Arbeitge-
ber, die Halfte auf Arbeitnehmer entfallen. Wer bei der
Wahl in die Vertretung eines Kreises und einer Gemeinde
Beschrankungen nach § 13 Abs. 1 und 6 des Kommunal-
wahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8.
Januar 1979 (GV. NW. S. 2) unterliegt, kann nicht zum be-
ratenden Mitglied des Bezirksplanungsrates gewahlt wer-
den.

(3) An den Sitzungen der Bezirksplanungsréte bei den
Regierungsprésidenten Arnsberg, Diisseldorf und Miin-
ster nimmt auBerdem je ein stimmberechtigtes Mitglied
der Verbandsversammlung des Kommunalverbandes
Ruhrgebiet mit beratender Befugnis teil, wenn Beratungs-
gegenstdnde im Zusammenhang mit den Aufgaben und
Tatigkeiten des Kommunalverbandes stehen. Die bera-
tenden Mitglieder bestellt die Verbandsversammlung fir
die Dauer ihrer Wahlzeit aus ihrer Mitte durch BeschluB3.
§ 6 Abs. 2 Satz 1 findet entsprechende Anwendung.

(4) Je ein Vertreter der Landschaftsverbénde, die Ober-
stadtdirektoren der kreisfreien Stadte und die Oberkreis-
direktoren der Kreise des Regierungsbezirks nehmen mit
beratender Befugnis an den Sitzungen des Bezirkspla-
nungsrates teil.

(5) § 5 Abs. 11 findet entsprechende Anwendung.

§7

Aufgaben des Bezirksplanungsrates

(1) Der Bezirksplanungsrat trifft die sachlichen und
verfahrensméafigen Entscheidungen zur Erarbeitung des
Gebietsentwicklungsplanes und beschliefit die Aufstel-
lung. Das Erarbeitungsverfahren wird von der Bezirkspla-
nungsbehdrde durchgefiihrt; sie ist an die Weisungen des
Bezirksplanungsrates gebunden. Die Mitglieder des Be-
zirksplanungsrates konnen jederzeit von der Bezirkspla-
nungsbehorde liber den Stand des Erarbeitungsverfah-
rens mindliche Auskunft verlangen. Der Bezirkspla-
nungsrat kann einzelne seiner Mitglieder mit der Ein-
sichtnahme in die Planungsunterlagen beauftragen; er hat
dem Antrag eines Flinftels seiner stimmberechtigten Mit-
glieder auf Einsichtnahme stattzugeben.

(2) Der Regierungsprasident unterrichtet den Bezirks-
planungsrat und berat mit ihm iiber die Vorbereitung und
Festlegung von raumbedeutsamen und strukturwirksa-
men Planungen und Férderungsprogrammen von regio-
naler Bedeutung auf folgenden Gebieten:

. Stadtebau,
. Wohnungsbau,
. Schul- und Sportstédttenbau,
Krankenhausbau,
Verkehr,
. Freizeit- und Erholungswesen,
. Landschaftspflege,
. Wasserwirtschaft,
. Abfallbeseitigung.
Der Bezirksplanungsrat kann jederzeit vom Regie-
rungspréasidenten Auskunft tiber Stand und Vorbereitung
dieser Planungen und Programme verlangen; er hat dem

Antrag eines Fiinftels seiner stimmberechtigten Mitglie-
der auf Auskunft stattzugeben.
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(3) Der Bezirksplanungsrat berit die Landesplanungs-
behorde und wirkt durch Beratung der Gemeinden und
Gemeindeverbinde seines Regierungsbezirks darauf hin,
dafl die Ziele der Raumordnung und Landesplanung be-
achtet werden.

§8
Sitzungen des Bezirksplanungsrates

(1) Der Bezirksplanungsrat wahlt fiir die Dauer seiner
Wahlzeit aus der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder
unter Leitung des lebensiltesten stimmberechtigten Mit-
gliedes des Bezirksplanungsrates ohne Aussprache seinen
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Er kann mehrere
Stellvertreter wahlen.

(2) Der Bezirksplanungsrat tritt mindestens viermal
jahrlich zusammen. Er wird vom Vorsitzenden unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung einberufen. Der Bezirkspla-
nungsrat ist unverziiglich einzuberufen, wenn ein Fiinftel
seiner stimmberechtigten Mitglieder es verlangt.

(3) Die Sitzungen des Bezirksplanungsrates sind offent-
lich. Die Offentlichkeit kann fiir einzelne Angelegenheiten
durch Beschlufl des Bezirksplanungsrates ausgeschlossen
werden.

(4) Der Bezirksplanungsrat gibt sich eine Geschéftsord-
nung.

§9

Geschiftsfiihrung und Bezirksplaner

(1) Die Geschéfte des Bezirksplanungsrates werden von
der Bezirksplanungsbehdrde wahrgenommen.

(2) Der beim Regierungsprasidenten fiir die Landespla-
nung zustédndige Beamte (Bezirksplaner) wird im Beneh-
men mit dem Bezirksplanungsrat bestellt.

§ 10

Rechte und Pflichten der Mitglieder
des Bezirksplanungsrates

(1) Die Mitglieder des Bezirksplanungsrates sind ver-
pflichtet, in ihrer Titigkeit ausschlieBlich nach dem Ge-
setz und ihrer freien, nur durch Riicksicht auf das 6ffentli-
che Wohl bestimmten Uberzeugung zu handeln; sie sind
an Auftrage nicht gebunden.

(2) Die Tatigkeit als Mitglied des Bezirksplanungsrates
gilt als ehrenamtliche Tatigkeit. Eine Verpflichtung zur
Ubernahme dieser ehrenamtlichen Téatigkeit besteht
nicht. Die Vorschriften des § 22 der Gemeindeordnung gel-
ten mit der MaBgabe entsprechend, daf} iiber die Geneh-
migung fiir eine Aussage oder Erkliarung liber Angelegen-
heiten nach § 7 Abs. 1 der Bezirksplanungsrat entscheidet.
Im iibrigen entscheidet der Bezirksplanungsrat im Ein-
vernehmen mit dem Regierungsprisidenten. In Eilfallen
kann an Stelle des Bezirksplanungsrates der Vorsitzende
entscheiden.

Abschnitt 11

Grundsiitze und Ziele der Raumordnung
und Landesplanung

§11
Darstellung der Grundsétze
und Ziele

Die Grundsitze und Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung werden im Landesentwicklungsprogramm, in
Landesentwicklungsplanen und in Gebietsentwicklungs-
pléanen dargestellt.

§12
Landesentwicklungsprogramm

Das Landesentwicklungsprogramm wird als Gesetz be-
schlossen. Es enthilt Grundsédtze und allgemeine Ziele der
Raumordnung und Landesplanung fiir die Gesamtent-
wicklung des Landes und fiir alle raumbedeutsamen Pla-
nungen und MaBnahmen einschlieBlich der raumwirksa-
men Investitionen. Die Landesplanungsbehdrde hat im
Erarbeitungsverfahren die Gemeinden und Gemeindever-
bénde, fiir die eine Anpassungspflicht begriindet werden
soll, oder deren Zusammenschliisse zu beteiligen.
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§13
Landesentwicklungspléne

(1) Die Landesentwicklungspléne legen auf der Grund-
lage des Landesentwicklungsprogramms die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung fiir die Gesamtent-
wicklung des Landes fest.

(2) Die Landesplanungsbehorde erarbeitet unter Betei-
ligung der Bezirksplanungsréate die Landesentwicklungs-
pléne; § 12 Satz 3 findet entsprechende Anwendung. Nach
Durchfiihrung des Erarbeitungsverfahrens leitet die Lan-
desregierung die Planentwliirfe dem Landtag mit einem
Bericht iiber das Erarbeitungsverfahren zu. Die Landes-
entwicklungspldne werden von der Landesplanungsbe-
hérde im Benehmen mit dem filir die Landesplanung zu-
standigen Ausschuf3 des Landtags und im Einvernehmen
mit den fachlich zustindigen Landesministern aufgestellt.

(3) Die Landesentwicklungsplane bestehen aus zeichne-
rischen und, soweit erforderlich, textlichen Darstellungen.
Sie kénnen in sachlichen und raumlichen Teilabschnitten
aufgestellt werden. Dem Landesentwicklungsplan ist ein
Erlauterungsbericht beizufiigen.

(4) Die Landesentwicklungspldne werden im Ministe-
rialblatt fiir das Land Nordrhein-Westfalen bekanntge-
macht. Der in der Bekanntmachung bezeichnete Plan
wird bei der Landesplanungsbehdrde und den Bezirkspla-
nungsbehérden sowie bei den Kreisen und Gemeinden,
auf deren Bereich sich die Planung erstreckt, zur Einsicht
fir jedermann niedergelegt; in der Bekanntmachung wird
darauf hingewiesen.

(5) Die Landesentwicklungspldne kénnen in dem Ver-
fahren, das fiir ihre Aufstellung gilt, geéndert oder ergénzt
werden,; sie sollen spédtestens zehn Jahre nach ihrer Auf-
stellung tiberprift und erforderlichenfalls gedndert wer-
den.

(6) Die Landesentwicklungspliane werden mit ihrer Be-
kanntmachung Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung. Sie sind von den Behorden des Bundes und des
Landes, den Gemeinden und Gemeindeverbdnden, von
den offentlichen Planungstrigern sowie im Rahmen der
ihnen obliegenden Aufgaben von den bundesunmittelba~
ren und den der Aufsicht des Landes unterstehenden Kor-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des offentlichen
Rechts bei raumbedeutsamen Planungen und MafBnah-
men zu beachten.

§14
Gebietsentwicklungspléne

(1) Die Gebietsentwicklungsplane legen auf der Grund-
lage des Landesentwicklungsprogramms und der Landes-
entwicklungsplane die regionalen Ziele der Raumordnung
und Landesplanung fiir die Entwicklung der Regierungs-
bezirke und fir alle raumbedeutsamen Planungen und
MafBinahmen im Planungsgebiet fest.

(2) Die Gebietsentwicklungsplédne bestehen aus textli-
chen und zeichnerischen Darstellungen. Sie koénnen in
sachlichen und rdumlichen Teilabschnitten aufgestellt
werden. Sachliche Teilabschnitte sollen den gesamten Re-
gierungsbezirk umfassen. Dem Gebietsentwicklungsplan
ist ein Erlauterungsbericht beizufiigen.

§15
Erarbeitung und Aufstellung

(1) Hat der Bezirksplanungsrat die Erarbeitung des Ge-
bietsentwicklungsplanes beschlossen, so sind die Beteilig-
ten von der Bezirksplanungsbehorde schriftlich zur Mit-
wirkung aufzufordern. Ihnen ist eine Frist zu setzen, in-
nerhalb der sie Bedenken und Anregungen gegen den
Entwurf des Gebietsentwicklungsplanes vorbringen kon-
nen. Die Frist mufl mindestens drei Monate betragen.

(2) Nach Ablauf der Frist sind die fristgemé&f vorge-
brachten Bedenken und Anregungen mit den betroffenen
Beteiligten zu erdrtern, Dabei ist ein Ausgleich der Mei-
nungen anzustreben. Uber das Ergebnis der Erdrterung
hat die Bezirksplanungsbehérde dem Bezirksplanungsrat
zu berichten. Aus ihrem Bericht muf} ersichtlich sein, iiber
welche Bedenken und Anregungen unter den Beteiligten
Einigkeit erzielt worden ist und iiber welche Bedenken
und Anregungen abweichende Meinungen bestehen.
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(3) Der Gebietsentwicklungsplan wird nach Abschlufl
des Erarbeitungsverfahrens von dem Bezirksplanungsrat
aufgestellt und der Landesplanungsbehorde von der Be-
zirksplanungsbehtrde mit einem Bericht dariiber vorge-
legt, ob liber den Gebietsentwicklungsplan Einigkeit er-
zielt worden ist oder welche abweichenden Meinungen
von den Beteiligten und aus der Mitte des Bezirkspla-
nungsrates vorgebracht worden sind. Die Bezirkspla-
nungsbehdrde hat dariiber hinaus darzulegen, ob sie Be-
denken gegeniiber dem vom Bezirksplanungsrat aufge-
stellten Gebietsentwicklungsplan hat; dem Bezirkspla-
nungsrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Der Gebietsentwicklungsplan kann jederzeit in dem
Verfahren, das fiir seine Aufstellung gilt, gedndert oder
erganzt werden; die Regelungen des § 14 Abs. 2 Satze 1
und 3 finden keine Anwendung. Der Gebietsentwicklungs-
plan soll spatestens zehn Jahre nach seiner Genehmigung
iiberpriift und erforderlichenfalls geandert werden.

§16
Genehmigung und Bekanntmachung

(1) Die Gebietsentwicklungspléne bediirfen der Geneh-
migung der Landesplanungsbehorde; diese entscheidet im
Einvernehmen mit den fachlich zustdndigen Landesmini-
stern. Teile des Gebietsentwicklungsplanes kénnen vor-
weg genehmigt werden.

(2) Die Genehmigung von Gebietsentwicklungsplanen
wird im Ministerialblatt fiir das Land Nordrhein-Westfa-
len bekanntgemacht. Der in der Bekanntmachung be-
zeichnete Plan wird bei der Landesplanungsbehérde so-
wie bei der Bezirksplanungsbehodrde und den Kreisen und
Gemeinden, auf deren Bereich sich die Planung erstreckt,
zur Einsicht fiir jedermann niedergelegt; in der Bekannt-
machung wird darauf hingewiesen.

(3) Die Gebietsentwicklungsplane werden mit der Be-
kanntmachung der Genehmigung Ziele der Raumordnung
und Landesplanung. Sie sind von den Behorden des Bun-
des und des Landes, den Gemeinden und Gemeindever-
banden, von den offentlichen Planungstrigern sowie im
Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben von den bun-
desunmittelbaren und den der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des
offentlichen Rechts bei raumbedeutsamen Planungen und
MaBnahmen zu beachten.

§ 17
Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung und Aufstel-
lung des Gebietsentwicklungsplanes ist unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der Verlet-
zung innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes bei der Be-
zirksplanungsbehdrde geltend gemacht worden ist. Dies
gilt nicht, wenn die Vorschriften iiber die Genehmigung
des Gebietsentwicklungsplanes oder deren Bekanntma-
chung verletzt worden sind. Bei der Bekanntmachung der
Genehmigung ist auf die Rechtsfolgen nach den Sétzen 1
und 2 hinzuweisen.

§18

Abstimmung bezirksiiberschreitender
Planungen

Die Gebietsentwicklungspldne fiir benachbarte Regie-
rungsbezirke sind untereinander abzustimmen. Kommt
eine Einigung nicht zustande, entscheidet die Landespla-
nungsbehorde im Einvernehmen mit den fachlich zustédn-
digen Landesministern.

§19
Planungspflichten
(1) Die Landesplanungsbehdrde kann feststellen, daf
der Bezirksplanungsrat verpflichtet ist, den Gebietsent-
wicklungsplan oder einen Gebietsentwicklungsplan fiir
bestimmte raumliche oder sachliche Teilabschnitte inner-
halb einer angemessenen Frist aufzustellen oder zu én-
dern und zur Genehmigung vorzulegen. Kommt der Be-
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zirksplanungsrat dieser Planungspflicht nicht fristgerecht
nach, so kann die Landesplanungsbehorde die Planung
ganz oder teilweise selbst durchfiihren oder die Durchfiih-
rung der Bezirksplanungsbehérde libertragen.

(2) Hat die Landesplanungsbehdrde die Genehmigung
eines Gebietsentwicklungsplanes mit der Begriindung ab-
gelehnt, dall er dem Landesentwicklungsprogramm oder
einem Landesentwicklungsplan widerspreche, so ist sie
befugt, bei der erneuten Vorlage einen solchen Plan im
Einvernehmen mit den fachlich zustédndigen Landesmini-
stern zum Zwecke der Anpassung zu éndern und in der
geanderten Form zu genehmigen.

§ 20
Anpassung der Bauleitplanung

(1) Um die Bauleitplanung den Zielen der Raumordnung
und Landesplanung anzupassen, hat die Gemeinde bei
Beginn ihrer Arbeiten zur Aufstellung oder Anderung
eine Bauleitplanes unter allgemeiner Angabe ihrer Pla-
nungsabsichten bei der Bezirksplanungsbehérde anzufra-
gen, welche Ziele fiir den Planungsbereich bestehen.

(2) AuBert sich die Bezirksplanungsbehorde nicht inner-
halb von drei Monaten auf die Anfrage der Gemeinde, so
kann die Gemeinde davon ausgehen, daB3 landesplaneri-
sche Bedenken nicht erhoben werden.

(3) Wenn die Bezirksplanungsbehérde es fiir geboten
halt, sind die Planungsabsichten der Gemeinde mit ihr zu
erdrtern. Kommt in einem wiederholten Erdrterungster-
min eine Einigung nicht zustande, so befindet die Bezirks-
planungsbehorde im Einvernehmen mit dem Bezirkspla-
nungsrat tber die nicht ausgerdumten Bedenken. Sie
kann hierbei die Feststellung treffen, daf die Planungsab-
sichten den Zielen der Raumordnung und Landesplanung
nicht angepaft sind; dabei sind die Abweichungen im ein-
zelnen zu bezeichnen.

(4) Trifft die Bezirksplanungsbehdrde eine solche Fest-
stellung, so hat sie der Landesplanungsbehérde iiber den
Sachverhalt zu berichten; der Gemeinde ist Gelegenheit
zu geben, zu dem Bericht Stellung zu nehmen. Entspre-
chendes gilt, wenn der Bezirksplanungsrat sein Einver-
nehmen zur Entscheidung der Bezirksplanungsbehorde
nach Absatz 3 Satz 2 nicht erteilt hat; dem Bezirkspla-
nungsrat ist Gelegenheit zu geben, zu dem Bericht der Be-
zirksplanungsbehorde Stellung zu nehmen.

(5) Die Landesplanungsbehorde entscheidet liber die
nicht ausgerdumten Bedenken im Einvernehmen mit den
fachlich zustandigen Landesministern. Sie teilt ihre Ent-
scheidung den Betroffenen mit.

(6) Die Gemeinde hat vor Beginn des Verfahrens nach
§ 2 a Abs. 6 Bundesbaugesetz der Bezirksplanungsbehorde
eine Ausfertigung des Entwurfs des Bauleitplanes zuzu-
leiten. Die Fortfiihrung des Verfahrens zur Aufstellung
des Bauleitplanes wird hierdurch nicht gehemmt. AuBlert
sich die Bezirksplanungsbehorde nicht innerhalb der Aus-
legungsfrist nach § 2 a Abs. 6 Bundesbaugesetz, so kann
die Gemeinde davon ausgehen, dafl gegeniiber dem Ent-
wurf des Bauleitplanes landesplanerische Bedenken nicht
erhoben werden. Im lbrigen gelten die Absidtze 3 bis 5
entsprechend.

(7) Ist die Bezirksplanungsbehdrde bei der Aufstellung
eines vorbereitenden Bauleitplanes beteiligt worden, so
bedarf es bei der Aufstellung eines daraus entwickelten
verbindlichen Bauleitplanes ihrer erneuten Beteiligung
nicht.

§21

Anpassungspflicht der Gemeinden
und Planungsgebot

(1) Die Landesregierung kann verlangen, dal die Ge-
meinden ihre genehmigten Bauleitplane den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung anpassen.

(2) Die Landesregierung kann verlangen, daf} die Ge-
meinden Bauleitplane entsprechend den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung aufstellen, wenn dies
zur Verwirklichung von Planungen mit hervorragender
Bedeutung fiir die iberdrtliche Wirtschaftsstruktur oder
allgemeine Landesentwicklung erforderlich ist; die betrof-
fenen Flachen miissen auf der Grundlage eines Landes-
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entwicklungsplanes in Gebietsentwicklungsplanen darge-
stellt sein. Vor der Entscheidung der Landesregierung ist
den betroffenen Bezirksplanungsriten und Gemeinden
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 22

Untersagung raumordnungswidriger Planungen
und Mafinahmen

(1) Die Landesplanungsbehérde kann im Einvernehmen
mit den fachlich zustdndigen Landesministern und nach
Anhorung des Bezirksplanungsrates raumbedeutsame
Planungen und Mafinahmen, die von Behorden oder son-
stigen Planungstrigern im Sinne des § 4 Abs. 5 des Raum-
ordnungsgesetzes vom 8. April 1965 (BGBI. I S. 306) beab-
sichtigt sind, flr eine bestimmte Zeit untersagen, wenn zu
befiirchten ist, da die Einhaltung der Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung oder ihre bereits eingeleitete
Aufstellung, Anderung oder Erganzung unmoéglich ge-
macht oder wesentlich erschwert werden.

(2) Die Untersagung kann verldngert werden; dabei darf
eine Untersagung zur Sicherung noch nicht aufgestellter
Ziele der Raumordnung und Landesplanung die Gesamt-
dauer von zwei Jahren nicht liberschreiten.

(3) Die Untersagung wird nach Anhérung des Betroffe-
nen von Amts wegen oder auf Antrag eines &ffentlichen
Planungstragers, dessen Aufgaben durch die beabsichtig-
te}zl Planung oder MaBnahme beriihrt werden, ausgespro-
chen.

(4) Die Untersagung ist vor Fristablauf ganz oder teil-
weise aufzuheben, soweit ihre Voraussetzungen weggefal-
len sind.

§23
Zuruckstellung von Baugesuchen

Die Regierungsprasidenten kénnen unter den Voraus-
setzungen des § 22 Abs. 1 die Baugenehmigungsbehorde
anweisen, die Entscheidung liber die Zulassigkeit bauli-
cher Anlagen im Einzelfall fiir einen Zeitraum bis zu zwolf
Monaten auszusetzen.

Abschnitt 111

Sondervorschriften fiir das Rheinische
Braunkohlenplangebiet

§24
Braunkohlenpléne

(1) Die Braunkohlenplidne legen auf der Grundlage des
Landesentwicklungsprogramms und der Landesentwick-
lungspldne und in Abstimmung mit den Gebietsentwick-
lungsplanen im Braunkohlenplangebiet Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung fest, soweit es fiir eine
geordnete Braunkohlenplanung erforderlich ist.

(2) Die Braunkohlenpléne bestehen aus textlichen und
zeichnerischen Darstellungen. Die textlichen Darstellun-
gen miissen insbesondere Angaben enthalten iiber die
Grundziige der Oberflachengestaltung und Wiedernutz-
barmachung in Abbau- und Aufschiittungsgebieten ein-
schlieflich der im Rahmen der Rekultivierung angestreb-
ten Landschaftsentwicklung sowie iiber sachliche, raumli-
che und zeitliche Abhéngigkeiten. Die zeichnerischen
Darstellungen des Braunkohlenplanes miissen insbeson-
dere Festlegungen treffen iiber die Abbaugrenzen und die
Sicherheitslinien des Abbaus, die Haldenfldchen und de-
ren Sicherheitslinien, die Umsiedlungsflachen und die
Festlegung der Rdume, in denen Verkehrswege, Bahnen
aller Art, Energie- und Wasserleitungen angelegt oder
verlegt werden konnen. Der Mafistab der zeichnerischen
Darstellungen des Braunkohlenplanes betrédgt 1:5000
oder 1:10000. Die Braunkohlenplédne kénnen in sachlichen
und rdumlichen Teilabschnitten aufgestellt werden. Ihnen
ist ein Erlauterungsbericht beizufiigen.

(3) Die an der Erarbeitung des Braunkohlenplanes be-
teiligten Gemeinden legen den Entwurf des Planes mit
Erlduterungsbericht innerhalb der ihnen zur Verfligung
stehenden Beteiligungsfrist zur Einsichtnahme &ffentlich
aus. Die Auslegungsfrist betragt drei Monate. Der Braun-
kohlenausschufl kann eine abweichende Auslegungsfrist
beschlieB3en, die die Dauer von sechs Wochen nicht unter-



Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-Westfalen — Nr. 67 vom 10. Dezember 1979

schreiten darf. Ort und Dauer der Auslegung sind min-
destens eine Woche vorher ortsiiblich mit dem Hinweis
bekanntzumachen, dafl Bedenken und Anregungen wih-
rend der Auslegungsirist bei der Bezirksplanungsbehérde
Kéln vorgebracht werden kénnen. Der Braunkohlenaus-
schuB priift die fristgemafl vorgebrachten Bedenken und
Anregungen. Uber das Ergebnis sind die Einwender zu
unterrichten. Die Unterrichtung kann durch Niederlegung
des genehmigten Planes in den beteiligten Gemeinden er-
folgen. Die Gemeinden haben in diesem Falle ortsiiblich
bekanntzumachen, bei welcher Stelle der genehmigte
Plan wahrend der Dienststunden eingesehen werden
kann.

(4) Die Genehmigung der Braunkohlenpldne ist nur zu
erteilen, wenn sie die Erfordernisse einer langfristigen
Energieversorgung und die Erfordernisse des Umwelt-
schutzes angemessen beriicksichtigen. Vor der Genehmi-
gung ist dem jeweils betroffenen Bezirksplanungsrat Ge-
legenheit zu geben, zur Vereinbarkeit mit dem Gebiets-
entwicklungsplan Stellung zu nehmen.

(5) Die Braunkohlenpldne sollen vor Beginn eines Ab-
bauvorhabens im Braunkohlenplangebiet aufgestellt und
genehmigt sein. Die Betriebsplane der im Braunkohlen-
plangebiet gelegenen bergbaulichen Betriebe sind mit den
Braunkohlenplanen in Einklang zu bringen.

§25
Braunkohlenplangebiet

(1) Das Braunkohlenplangebiet umfafit ganz oder zum
Teil das Gebiet der Kreise Aachen, Diiren, Euskirchen,
Erftkreis, Heinsberg, Neuss, Rhein-Sieg-Kreis sowie der
kreisfreien Stadt Monchengladbach.

(2) Die Abgrenzung des Braunkohlenplangebietes im
einzelnen sowie spatere Anderungen erfolgen durch
Rechtsverordnung.

§ 26
Braunkohlenausschul3

(1) Als Sonderausschull des Bezirksplanungsrates beim
Regierungspréasidenten Ko6ln wird der Braunkohlenaus-
schuB errichtet.

(2) Die Vertretungen der Kreise und kreisfreien Stadte
des Braunkohlenplangebietes wiahlen nach Maflgabe des
Absatzes 5 Mitglieder des Braunkohlenausschusses aus
den Vertretungen der ganz oder zum Teil im Braunkoh-
lenplangebiet liegenden Gemeinden.

(3) Der Bezirksplanungsrat beim Regierungsprasiden-
ten Koln beruft aus den Reihen seiner stimmberechtigten
Mitglieder und der stimmberechtigten Mitglieder des Be-
zirksplanungsrates beim Regierungsprésidenten Diissel-
dorf nach Malligabe des Absatzes 8 zehn Mitglieder des
Braunkohlenausschusses; sie sollen nicht im Braunkoh-
lenplangebiet anséssig sein. Zwei dieser Mitglieder miis-
sen dem Bezirksplanungsrat Diisseldorf angehdren.

(4) Der Bezirksplanungsrat beim Regierungsprisiden-
ten Koln beruft auflerdem als Mitglieder des Braunkoh-
lenausschusses

1. einen Vertreter der fiir das Braunkohlenplangebiet zu-
stdndigen Industrie- und Handelskammern,

2. einen Vertreter der fiir das Braunkohlenplangebiet zu-
stindigen Handwerkskammern,

3. einen Vertreter der fiir das Braunkohlenplangebiet zu-
stindigen Landwirtschaftskammer,

4. einen Vertreter der im Braunkohlenplangebiet tatigen
Arbeitgeberverbande,

5. drei Vertreter der im Braunkohlenplangebiet tétigen
Gewerkschaften und

6. einen Vertreter der Landwirtschaft.

Die genannten Organisationen kdnnen dem Bezirkspla-
nungsrat beim Regierungsprasidenten Koln Vorschlage
fiir die Berufung einreichen. Die vorgeschlagenen Mitglie-
der werden durch Bestidtigung des Bezirksplanungsrates
Koln berufen, die auch durch schriftliche Zustimmung al-
ler stimmberechtigten Mitglieder des Bezirksplanungsra-
tes Koln erfolgen kann. Die Sitze nach Ziffer 5 werden den
im Braunkohlenplangebiet tdatigen Gewerkschaften nach
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den Grundsiatzen der Verhaltniswahl zugeteilt; dabei sind
die Zahlen der Gewerkschaftsmitglieder zugrunde zu le-
gen, die bei den Bergbautreibenden im Braunkohlenplan-
gebiet beschéaftigt sind.

(5) Die Anzahl der nach Absatz 2 zu wihlenden Mitglie-
der bestimmt sich bei den Kreisen nach der Einwohner-
zahl der kreisangehorigen Gemeinden, die ganz oder zum
Teil im Braunkohlenplangebiet liegen, und bei den kreis-
freien Stadten nach der Einwohnerzahl der ganz oder zum
Teil im Braunkohlenplangebiet liegenden Stadtbezirke
(betroffene Bevilkerung). Es wihlen innerhalb von zehn
Wochen nach der Neuwahl der Vertretungskorperschaften
die Kreise und kreisfreien Stadte mit einer betroffenen
Bevolkerung

bis 150000 Einwohner je ein Mitglied,
uber 150000 Einwohner je zwei Mitglieder

des Braunkohlenausschusses. Sind fiir einen Kreis oder
eine kreisfreie Stadt zwei Mitglieder des Braunkohlen-
ausschusses zu wihlen, so gelten dafiir die Grundsétze der
Verhaltniswahl.

(6) Die Zusammensetzung der in Absatz 2 und 3 ge-
nannten Mitglieder des Braunkohlenausschusses nach
Parteien und Wahlergruppen mufl insgesamt dem Ergeb-
nis der Gemeindewahlen im Regierungsbezirk Koln ent-
sprechen.

(7) Zum Mitglied des Braunkochlenausschusses kann
nicht gewahlt oder berufen werden,

1. wer bei einer natlirlichen Person, einer juristischen
Person oder einer Vereinigung, der die Braunkohlen-
planung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil
bringen kann, gegen Entgelt beschéftigt ist,

2. wer Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder
eines gleichartigen Organs einer juristischen Person
oder einer Vereinigung ist, der die Braunkohlenpla-
nung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen
kann.

(8) Nach AbschluBl der Wahlen gemall Absatz 5 Satz 2
stellt der Regierungsprasident Koln nach dem d'Hondt-
'schen Hochstzahlenverfahren in entsprechender Anwen-
dung des § 5 Abs. 7 fest, wie viele Sitze auf die im Bezirks-
planungsrat beim Regierungsprisidenten Kéln vertrete-
nen Parteien und Wihlergruppen entfallen. Die ihnen
noch zustehenden Sitze werden aus Listen zugeteilt, die
von den Vertretern der Parteien und Wihlergruppen im
Bezirksplanungsrat Kdln aufzustellen sind. Diese Listen
bestimmen zugleich die Reihenfolge der Sitzzuteilung fur
die einzelnen Parteien und Wahlergruppen. Sie sind in-
nerhalb eines Monats nach Feststellung der Sitzvertei-
lung dem Regierungspréasidenten Koln einzureichen und
innerhalb eines weiteren Monats vom Bezirksplanungsrat
Koln zu bestédtigen. Die Bestédtigung kann durch schriftli-
che Zustimmung aller stimmberechtigten Mitglieder des
Bezirksplanungsrates Koln erfolgen.

(9) Scheidet ein Mitglied aus dem Braunkohlenausschuf}
aus oder ist seine Wahl oder Berufung rechtsunwirksam,
so findet insoweit unverziiglich eine Ersatzwahl oder Er-
satzberufung statt. Die Fehlerhaftigkeit der Wahl oder Be-
rufung einzelner Mitglieder beriihrt nicht die Wirksam-
keit der Wahl oder Berufung der librigen Mitglieder.

(10) Zur Vorbereitung der Beschluflfassung des Braun-
kohlenausschusses wird fur das Nordrevier, das Sidre-
vier, das Westrevier und das Revier Hambach des Braun-
kohlenplangebietes je ein Unterausschufl gebildet. Dem
Unterausschuf} gehoren je zwei Vertreter der jeweils be-
troffenen Gemeinden, ein Vertreter des zustédndigen
Landwirtschaftsverbandes, ein Vertreter des Bergbautrei-
benden und ein Vertreter der im Braunkohlenplangebiet
tatigen Gewerkschaften an. Aulerdem nimmt je ein Ver-
treter der betroffenen Kreise ohne Stimmrecht an den
Sitzungen des Unterausschusses teil. Die Vertreter der
Gemeinden werden von den Vertretungen der Gemeinden
entsandt; mindestens einer der in Satz 2 genannten Ge-
meindevertreter mufl der Vertretung der Gemeinde ange-
héren. Absatz 5 Satz 3 findet mit der Mafigabe entspre-
chende Anwendung, dafl ein in den Unterausschufl ent-
sandtes Mitglied derjenigen Partei oder Wahlergruppe an-
zurechnen ist, die es vorgeschlagen hat.
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(11) Beabsichtigt der Braunkohlenausschuf}, von den
Empfehlungen des Unterausschusses abzuweichen, so ist
dem Unterausschufl Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben.

(12) Je ein Vertreter des Landesoberbergamtes, des
Geologischen Landesamtes, des Landesamtes fiir Agrar-
ordnung, des Grof3en Erftverbandes sowie je ein Mitglied
der Unterausschiisse nehmen mit beratender Befugnis an
den Sitzungen des Braunkohlenausschusses teil. Die
Oberstadtdirektoren der kreisfreien Stadte und die Ober-
kreisdirektoren der Kreise des Braunkohlenplangebietes
nehmen mit beratender Befugnis an den Sitzungen des
Braunkohlenausschusses teil, wenn Beratungsgegenstin-
de in Zusammenhang mit den Aufgaben und Tatigkeiten
der jeweiligen Gebietskorperschaft stehen.

(13) Die Bergbehorde unterrichtet den Braunkohlenaus-
schuf3 und den jeweils zustdndigen Unterausschul} liber
die Zulassung von Betriebspldnen, die die Braunkohlen-
planung beriihren.

§27

Vorsitz, Sitzungen und Geschéaftsfiihrung
des Braunkohlenausschusses

(1) Der Vorsitzende des Braunkohlenausschusses muf}
dem Bezirksplanungsrat beim Regierungsprasidenten
Koln angehoren,

(2) Der BraunkohlenausschuB gibt sich eine Geschiifts-
ordnung, in der auch Regelungen fiir die Unterausschiisse
zu treffen sind.

(3) Der Vorsitzende beruft mindestens zweimal jahrlich
eine Sitzung des Braunkohlenausschusses ein.

(4) Die Sitzungen des Braunkohlenausschusses sind 6f-
fentlich. Die Offentlichkeit kann fiir einzelne Angelegen-
heiten durch Beschlu3 des Braunkohlenausschusses aus-
geschlossen werden. Entsprechendes gilt fiir die Sitzun-
gen der Unterausschiisse. Durch die Geschéftsordnung
kann die Offentlichkeit der Sitzungen der Unterausschiis-
se auch fiir Angelegenheiten einer bestimmten Art ausge-
schlossen werden.

(5) Die Geschifte des Braunkohlenausschusses werden
von der Bezirksplanungsbehorde Kéln wahrgenommen.

§28
Aufgaben des Braunkohlenausschusses

(1) Der BraunkohlenausschuB trifft die sachlichen und
verfahrensméBigen Entscheidungen zur Erarbeitung der
Braunkohlenplane und beschlie3t deren Aufstellung. Das
Erarbeitungsverfahren wird von der Bezirksplanungsbe-
horde Koéln durchgefiihrt; sie ist dabei an die Weisungen
des Braunkohlenausschusses gebunden.

(2) Der Braunkohlenausschufl hat sich laufend von der
ordnungsgemafen Einhaltung der Braunkohlenpliane zu
uiberzeugen und festgestellte Mangel unverziiglich den zu-
standigen Stellen mitzuteilen.

(3) Die im Braunkohlenplangebiet ansédssigen Personen
und tétigen Betriebe sind verpflichtet, dem Braunkohlen-
ausschuf} oder einem von ihm beauftragten Ausschu3mit-
glied die fiir die Aufstellung, Anderung und Uberpriifung
der Einhaltung des Planes erforderlichen Auskiinfte zu
erteilen und Unterlagen zuganglich zu machen, soweit die
Informationen nicht von Behorden und &ffentlichen Pla-
nungstragern gegeben werden konnen. Unbeschadet an-
derweitiger Vorschriften kann der zustdndige Regie-
rungsprasident auf Antrag des Braunkohlenausschusses
ein Zwangsgeld bis zur Hohe von filinfzigtausend Deut-
sche Mark und im Wiederholungsfalle bis zur Héhe von
einhunderttausend Deutsche Mark gegen denjenigen fest-
legen, der der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach-
kommt.

(4) Soweit die im Absatz 3 genannten Unterlagen Ge-
schafts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind die Un-
terlagen zu kennzeichnen und getrennt vorzulegen.

§29
Anpassung der Braunkohlenplanung

Bestehen Zweifel an der Vereinbarkeit der Planungsab-
sichten des Braunkohlenausschusses mit den Zielen der
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Raumordnung und Landesplanung und kommt zwischen
der Bezirksplanungsbehorde, dem zustdndigen Bezirks-
planungsrat und dem Braunkohlenausschuf3 kein Aus-
gleich der Meinungen zustande, so hat die Bezirkspla-
nungsbehorde den Sachverhalt der Landesplanungsbe-
horde zur Entscheidung im Einvernehmen mit den fach-
lich zustdndigen Landesministern vorzulegen. Dem Be-
zirksplanungsrat und dem Braunkohlenausschuf} ist Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung ist
den Betroffenen mitzuteilen.

§ 30
Landbeschaffung

(1) Auf die infolge der Braunkohlenplanung notwendi-
gen Enteignungen von Grundeigentum finden die gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen Anwendung.

(2) Bei der bergrechtlichen Grundabtretung nach §§ 135
ff. des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865 (PrGS.
NW. S. 164), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 3. Dezem-
ber 1974 (GV. NW. S. 1504), und bei den Enteignungen nach
dem Gesetz liber die Enteignung von Grundeigentum vom
11. Juni 1874 (PrGS. NW. S. 47), zuletzt geéndert durch Ge-
setz vom 28. November 1961 (GV. NW. S. 305), ist auf An-
trag des Entschadigungsberechtigten fiir die Entziehung
des Grundeigentums an Stelle der Geldentschidigung die
Bereitstellung von Ersatzland anzustreben.

§31
Ergénzende Vorschriften

Soweit dieser Abschnitt keine abweichenden Bestim-
mungen enthalt, gelten die Vorschriften der Abschnitte I
und II, mit Ausnahme der §§ 6 und 7, fiir die Aufgaben, die
Organisation und das Verfahren der Braunkohlenplanung
entsprechend.

Abschnitt IV
Besondere Regelungen

§32
Unterrichtung des Landtags

Die Landesregierung berichtet dem Landtag im Ab-
stand von zwei Jahren liber

1. ihre Absichten auf dem Gebiet der Landesentwicklung,

2. die im Rahmen der angestrebten Landesentwicklung
durchgefiihrten und geplanten Mafinahmen.

Der nachste Bericht ist dem Landtag im Jahre 1973 vor-
zulegen.

§33
Entschadigung

(1) Ubersteigt die Dauer einer Untersagung nach § 22
oder einer Zurlickstellung nach § 23 allein, zusammen
oder verbunden mit einer Veranderungssperre nach § 14
Bundesbaugesetz, einer Zuriickstellung von Baugesuchen
nach § 15 Bundesbaugesetz oder einer entsprechenden
Untersagung aufgrund anderer Rechtsvorschriften den
Zeitraum von insgesamt vier Jahren, so hat das Land den
Betroffenen fiir dadurch entstandene Vermogensnachteile
eine angemessene Entschédigung in Geld zu leisten. Die
Vorschriften iiber die Entschédigung im Zweiten Ab-
schnitt des Funften Teiles des Bundesbaugesetzes gelten
sinngemal.

{2) MuB} der Tréager einer nach § 22 untersagten Planung
oder Mallinahme einen Dritten entschadigen, so erstattet
ihm das Land die aus der Erfiillung der Entschadigungs-
anspriiche entstehenden notwendigen Aufwendungen. Die
Ersatzleistung ist ausgeschlossen, wenn die Untersagung
von dem Planungstréger verschuldet ist oder ihm aus An-
la der Untersagung aus anderen Rechtsgriinden Ent-
schadigungsanspriiche zustehen.

(3) Dient die Untersagung nach § 22 ausschlieBlich oder
vorwiegend dem Interesse eines Begiinstigten, so kann
das Land von ihm die Ubernahme der sich aus dieser Vor-
schrift ergebenden Entschidigungspflichten verlangen,
wenn er der Untersagung zugestimmt hat.
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(4) Ist aufgrund einer Zuriickstellung nach § 23 einem
Dritten Entschadigung zu gewahren, so gelten die Rege-
lungen der Absétze 2 und 3 entsprechend.

§34

Ersatzleistung und Entschidigung
an die Gemeinden

(1) MuB eine Gemeinde einen Dritten gemal §§ 39 j bis
44 ¢ Bundesbaugesetz entschédigen, weil sie einen rechts-
wirksamen Bebauungsplan aufgrund rechtsverbindlich
aufgestellter Ziele der Raumordnung und Landesplanung
auf Verlangen nach § 21 Abs. 1 geéindert oder aufgehoben
hat, so ist ihr vom Land Ersatz zu leisten.

(2) Ist eine Gemeinde Eigentiimerin eines Grundstiicks,
so kann sie im Falle des § 21 Abs. 1 vom Land eine ange-
messene Entschadigung in Geld verlangen, soweit durch
die Anpassung eines rechtswirksamen Bebauungsplanes
Aufwendungen fiir Vorbereitungen zur Nutzung des
Grundstiicks an Wert verlieren, die im Vertrauen auf den
Bestand der bisherigen Planung gemacht wurden. Ihr sind
auflerdem die Aufwendungen fir ErschlieBungsanlagen
zu ersetzen, soweit sie infolge der Anpassung nicht mehr
erforderlich sind. Verwaltungskosten sind nicht zu erstat-
ten.

(3) Eine Gemeinde, die die Anpassung eines rechtswirk-
samen Bebauungsplanes fiir erforderlich hailt, ist berech-
tigt, eine formliche Entscheidung der Landesregierung
nach § 21 Abs. 1 zu beantragen.

(4) Eine Gemeinde kann eine Ersatzleistung oder Ent-
schadigung nicht beanspruchen, wenn sie die Bezirkspla-
nungsbehorde nicht geméaB § 20 Abs. 1 rechtzeitig von ih-
rer Planungsabsicht unterrichtet hat oder soweit sie von
einem durch die Anderung der Bauleitplanung Beglinstig-
ten Ersatz verlangen kann.

(5) Die Absétze 1 bis 4 finden entsprechende Anwen-
dung in den Féllen des § 21 Abs. 2.

(6) § 33 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

§35
Mitteilungs- und Unterrichtungspflicht

(1) Die obersten Landesbehodrden haben alle von ihnen
beabsichtigten oder zu ihrer Kenntnis gelangten Mafinah-
men und Vorhaben, die fiir die Raumordnung und Landes-
planung Bedeutung haben kénnen, der Landesplanungs-
behérde so friihzeitig mitzuteilen, dafl ihr die Wahrneh-
mung der Belange der Landesplanung noch méglich ist.

(2) Zu entsprechenden Mitteilungen sind die nachgeord-
neten Landesbehorden, die Gemeinden, Gemeindeverban-
de und die sonstigen Koérperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des 6ffentlichen Rechts gegeniiber der Bezirkspla-
nungsbehorde, die kreisangehorigen Gemeinden auch ge-
geniiber dem Oberkreisdirektor als unterer staatlicher
Verwaltungsbehorde, verpflichtet.

(3) Die Landesplanungsbehérde unterrichtet durch die
Bezirksplanungsbehorde die Bezirksplanungsriate uber
wichtige Gesetzgebungs- und Planungsvorhaben.

(4) MaBnahmen und Vorhaben, die eine Mitteilungs-
oder Unterrichtungspflicht begriinden, sind insbesondere
beabsichtigte Neugriindungen, Errichtung von Zweigbe-
trieben, Standortverlegungen, Betriebserweiterung und
Betriebsstillegung gréferer Wirtschaftsunternehmen so-
wie eine beabsichtigte Zweckentfremdung gréBerer land-
wirtschaftlicher Flachen.
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§36
Auskunftspflicht

Der Landesplanungsbehérde, der Bezirksplanungsbe-
horde und dem Oberkreisdirektor als unterer staatlicher
Verwaltungsbehérde ist auf Verlangen iiber Planungen
Auskunft zu erteilen, die fiir die Raumordnung und Lan-
desplanung Bedeutung haben konnen.

§ 37
Erlaf3 von Rechtsverordnungen
und Verwaltungsvorschriften

(1) Die Landesregierung wird erméchtigt, zur Durchfiih-
rung dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung zu regeln:

1. das Verfahren zur Bildung und Einberufung der Be-
zirksplanungsrite und des Braunkohlenausschusses,

2. die Abgrenzung des Kreises der Beteiligten und das
Verfahren der Beteiligung bei der Erarbeitung der Ge-
bietsentwicklungspldne und der Braunkohlenpléne. Die
Landesregierung hat hierbei neben den o6ffentlichen
Planungstragern auch die sonstigen Tréager tffentlicher
Belange angemessen zu beriicksichtigen, deren Aufga-
benbereich durch die Gebietsentwicklungsplidne sowie
durch die Braunkohlenpldne betroffen wird,

3. Form und Art des Planungsinhalts der Landesentwick-
lungspléne, der Gebietsentwicklungspléne und der
Braunkohlenpldne einschliefilich der zu verwendenden
Planzeichen und ihrer Bedeutung,

4. die rjumliche Abgrenzung und Anderung des Braun-
kohlenplangebietes,

5. die Entschédigung der Mitglieder der Bezirksplanungs-
rate und des Braunkohlenausschusses.

Die Verordnungen zu Ziffern 2 und 4 werden im Einver-
nehmen mit dem fiir die Landesplanung zusténdigen Aus-
schuBl des Landtags, die Verordnungen zu Ziffern 1, 3 und
5 nach Anhdrung des fiir die Landesplanung zusténdigen
Ausschusses des Landtags erlassen.

(2) Die zur Durchfiihrung dieses Gesetzes erforderli-
chen Verwaltungsvorschriften erlafit die Landesplanungs-
behorde im Einvernehmen mit den fachlich zustédndigen
Landesministern.

V. Schlulverschrift

§38
Inkrafttreten
Das Gesetz tritt am 1. Juli 1962 in Kraft. *)

- GV. NW. 1979 S. 878.

*) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der Fassung vom
1.Juli 1862. Die vorstehende Neubekanntmachung gilt ab 24. November
1979. Die von 1962 bis zu diesem Zeitpunkt eingetretenen Anderungen er-
geben sich aus der vorangestellten Bekanntmachung.



886



887



	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt 1979 Heftnummer 67 (Seite 877)


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Bereich: aktuelle Seite
     Folienkoordinaten: quer, hochkant offset 72.00, 14.00 Breite 76.00 Höhe 32.00 Punkte 
     Ursprung: unten links
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         601
         CurrentPage
         719
              

       CurrentAVDoc
          

     72 14 76 32 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     10
     11
     10
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



